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TARIFBLATT 
 

Verrechnungssätze für Dienstleistungen des städtischen Bauhofs  
und der Stadtwerke Abensberg 

 
Für die Dienstleistungen des städtischen Bauhofes und der Stadtwerke Abensberg an Dritte werden 
folgende Gebühren festgelegt: 

 
1) Verrechnungsgebühren Fahrzeuge (jeweils ohne Fahrer/Bedienung) 

  
Angefangene Einsatzstunden werden als 0,5 Std-Einsatz verrechnet. 

 
1.1 Bauhof 
 
PKW Skoda Fabia    KEH-AB 113   10,00 €/Std. 
LKW Kipper MAN 14t    KEH-AB 112   45,00 €/Std.  
Unimog DB U 20    KEH-AB 140   36,00 €/Std.  
BOKIMOBIL HY 1252 B    KEH-AB 930   38,00 €/Std. 
BOKIMOBIL     KEH-AB 960   36,00 €/Std. 
LKW Kipper Fuso 7,5t    KEH-AB 105   32,00 €/Std. 
Opel Movano Kipper 3,5t   KEH-AB 323   22,00 €/Std. 
Kleintransporter Piaggio 2t   KEH-AB 101   22,00 €/Std. 
Kleintransporter Piaggio 1,7t   KEH-AB 77   20,00 €/Std. 
Kehrmaschine Hako    KEH-AB 108   53,00 €/Std. 
Teleskoplader MF TH7038   KEH-AB 102   32,00 €/Std. 
VW Kipper Crafter 3,5t    KEH-AB 305   25,00 €/Std. 
MAN Pritsche Straßenkontrolle 3,5t  KEH-AB 309   25,00 €/Std. 
Dacia Duster PickUp    KEH-AB 160   19,00 €/Std. 
Geräteträger Fendt    KEH-C 313   32,00 €/Std. 
Traktor New Holland    KEH-AB 312   21,00 €/Std. 
Traktor John Deere    KEH-AB 164   25,00 €/Std. 
E-UMO KH03     KEH-AB 78E   17,00 €/Std.  
Gabelstapler Clark 3t    -    20,00 €/Std.  
Bagger Zeppelin    -    27,00 €/Std. 
Anhänger Humbaur    KEH-W 5432   10,00 €/Std. 
Anhänger Humbaur    KEH-AB 540   10,00 €/Std. 
Anhänger Humbaur Kipper   KEH-AB 542   10,00 €/Std. 
Anhänger Häcksler    KEH-AB 541   10,00 €/Std. 

 
1.2 Wasserwerk 
 
PKW VW Caddy     KEH-W 199   17,00 €/Std.  
Transporter-Sprinter MB   KEH-W 2345   20,00 €/Std. 
Anhänger Humbaur    KEH-AB 547   10,00 €/Std. 
E-cargo Opel Vivaro    KEH-W170 E   15,00 €/Std. 

  
1.3 Kläranlage 
 
Opel Vivaro     KEH-AB 304   17,00 €/Std. 
Citroen Jumper     KEH-AB 100   19,00 €/Std. 
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2) Verrechnungsgebühren Geräte (jeweils ohne Bedienung pro angefangene Einheit) 

 
Angefangene Einsatzstunden werden als 0,5 Std-Einsatz verrechnet. 

 
2.1 Bauhof 
 
Kleingeräte      pauschal        8,00 €/Std. 
 
 

3) Pauschalgebühren 
 
3.1) Bauhof 
 

3.1.1) Bühnen und Verkaufsstände 
zzgl. 19% Mehrwertsteuer 

 
Ausleihen von städtischen Bühnen und Verkaufsständen an Vereine: 
Bühne mit Dach 8 x 6 m 
inkl. Auf- und Abbau (1 Tag) 
je weiteren Tag 

 
300,00 € 

  108,00 € 
Bühne ohne Dach 8 x 6 m 
inkl. Auf- und Abbau (1 Tag) 
je weiteren Tag 

 
170,00 € 

60,00 € 
Bühne mit Dach 8 x 3 m 
inkl. Auf- und Abbau (1 Tag) 
Je weiteren Tag  

 
276,00 € 

96,00 € 
Bühne ohne Dach 8 x 3 m 
inkl. Auf- und Abbau (1 Tag) 
je weiteren Tag  

 
192,00 € 

60,00 € 
Bühne mit Dach 6 x 3 m 
inkl. Auf- und Abbau (1 Tag) 
je weiteren Tag  

 
240,00 € 

84,00 € 
Bühne ohne Dach 6 x 3 m 
inkl. Auf- und Abbau (1 Tag) 
je weiteren Tag 

 
180,00 € 

72,00 € 
Mobile Bühne mit Dach 4,5 x 4 m 
inkl. Auf- und Abbau (1 Tag) 
je weiteren Tag 

 
180,00 € 

72,00 € 
Kleine Verkaufsstände (3 x 2 m/2,5 x 2 m/2 x 2m) 
inkl. Auf- und Abbau (1 Tag) 
je weiteren Tag  
Bei Selbstabholung + Aufbau (pro Tag) 

 
36,00 € 
24,00 € 
24,00 € 

Barhütte mit Verkaufstheke (4 x 3 m, 4-seitig offen) 
inkl. Auf- und Abbau (1 Tag) 
je weiteren Tag 
bei Selbstabholung + Aufbau (pro Tag) 

 
48,00 € 
30,00 € 
30,00 € 

 

 Pro Bühne mit und ohne Dach wird eine Kaution in Höhe von 500,00 € erhoben. 

 In der Pauschalgebühr für die kleinen Verkaufsstände und die Barhütte mit Verkaufs- 
theke sind der Mietzins, die Streckengebühr und die Personalkosten enthalten. 

 Für die Verkaufsstände wird eine Kaution in Höhe von 50,00 € / Stück erhoben. 
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3.3.2) Halteverbot Schwerlasttransporte 
zzgl. 19% Mehrwertsteuer 

 
Halteverbotsbeschilderung für Schwertransport 
Gemäß verkehrlicher Anordnung 

 
nach Aufwand in Std.  

zzgl. Material und Sachaufwand  
 
 

3.2) Wasserwerk 
*) Mehrwertsteuer 7%, **) Mehrwertsteuer 19% 

 
a) Anfahrtspauschale         10,00 €* 

 
b) Herstellung Wasserleitungshausanschluss bei Neuanschluss 

Rohrverlegearbeiten von Grundstücksgrenze bis Hauseinführung,  
Einbau Zählerbügel, Vermessung, sonstige Arbeiten; 
Materialverbrauch wird gesondert verrechnet       nach Aufwand in Std.* 
      zzgl. Anfahrtspauschale 
 

c) Ein- und Ausbau Wasserzähler         nach Aufwand in Std.* 
             zzgl. Anfahrtspauschale 

 
d) Wasserentnahme bei Kleinbaustellen bis 5 Tage über Standrohr,  

 pauschale Entnahmegebühr/Tag      23,00 €* 
Die Wasserentnahme kann mittels eines einfachen Standrohres ohne geeichter Wasseruhr erfolgen. 

 
e) Wasserentnahme über Standrohr-Wasserzähler mit Rohrtrenner der Stadtwerke:  

(für das Standrohr wird eine Kaution in Höhe von 200,00 € erhoben) 

 

 Grundpreis für die ersten 10 Tage          25,00 €* 

 Grundpreis für jeden weiteren Kalendertag                         1,00 €*   

 Grundpreis nach festgesetztem Rückgabetermin pro Kalendertag    3,00 €* 

 Wiederbeschaffung des Standrohres            1.250,00 €** 

 Beschädigung des Hydranten                   nach Aufwand** 
 Beschädigung des Standrohres      nach Aufwand** 

 
 

3.3) Kläranlage 
 

a) Anfahrtspauschale        10,00 € 
 
3.3.1) Geräte und Pumpen (pauschal) 
 

a) Pumpe EMU (groß) mit Schläuchen      25,00 € 
b) Pumpe EMU (klein) mit Schläuchen      10,00 € 
c) Pumpe KSB mit Schläuchen       10,00 € 
d) Berauchungsgerät mit Zubehör (ohne Bedienung)    20,00 € 
e) Kanalkamera (klein)        10,00 € 
f) Kanalkamera (groß) nur mit Bediener      30,00 € 
g) Kanalspülgerät nur mit Bediener      35,00 € 

 

3.3.2) Beprobungen 
 

a) BSB-Ermittlung (pro Einheit)       45,00 € 
b) Schlammtrockensubstanz (Beprobung)      21,00 € 



4 

 

3.3.3) Fäkalschlammentsorgung 

 

a) Pro angefangenem Kubikmeter Fäkalschlamm     25,00 € 

 

 

4) Personalaufwand, Mitarbeiter 
 
Angefangene Einsatzstunden werden als 0,5 Std-Einsatz verrechnet. 
 
  a) Facharbeiter Bauhof       55,45 € zzgl. 19% MwSt. 

 
  b) Facharbeiter Wasserwerk      57,01 € zzgl. 7% MwSt. 

    
  c) Facharbeiter Kläranlage      55,79 € 
 

 
5) Material/Betriebsmittel/Entsorgungskosten 
 
Das bei einer Leistung verbrauchte Material, Betriebsmittel und die Entsorgungskosten (z.B. bei 
Müll, Sondermüll, usw.) werden zu den Selbstkosten zuzüglich einem Aufschlag von 20 % (zzgl. der 
geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer) für Verwaltung, Lagerhaltung und Bearbeitung berechnet.  
 
Die Dienstleistungsrechnungen werden 2 Wochen nach Zustellung der Rechnung fällig. 
 
 
 
Dieses Tarifblatt gilt ab dem 01.02.2025 und ersetzt das zuvor gültige Tarifblatt.  
 
 
 
 
 
Abensberg, 30.01.2025 
 
 
 
 
Dr. Resch 
1. Bürgermeister 


